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Frist für die Beurteilung von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie künstlerischen 
Arbeiten 
 
Gemäß § 32 Abs. 2 Z 7 Hochschulgesetz 2005 idgF (HG) wird folgendes verlautbart: 
 
 
§ 1 Frist für die Beurteilung von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie künstlerischen 

Arbeiten 
 
Gemäß § 46 Abs. 1 erster Satz HG ist die Beurteilung von Prüfungen und wissenschaftlichen 
sowie künstlerischen Arbeiten jeweils durch ein Zeugnis zu beurkunden. Gemäß § 46 Abs. 
5 erster Satz HG sind die Zeugnisse unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von vier 
Wochen nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung auszustellen. 
 
Demgemäß gilt eine Frist von längstens 4 Wochen für die Beurteilung und die Beurkundung 
durch ein Zeugnis von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie künstlerischen Arbeiten. 
Sollte diesbezüglich in einem Curriculum oder in einer Richtlinie oder in einer Information 
der PH Tirol eine andere Frist vorgegeben sein, so gilt die gemäß § 46 HG gegebene Frist 
von 4 Wochen. 

§ 2 In-Kraft-Treten 

Diese Verlautbarung tritt am Tag nach ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der 
Pädagogischen Hochschule Tirol in Kraft. 

 
 

Innsbruck, am 06.06.2023 
Für das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Tirol: 

 
Rektorin 

HS-Prof.in Mag.a Dr.in Regine Mathies, BEd 


